
 

 

 
Sicherheitsmitteilung 

Nr. 07/2003 (bzw. PdF no.2/2003) 
Datum der Bekanntmachung: 23. Dez. 2003 

Status: VERPFLICHTEND 
 
Hersteller: Parachutes de France, 

2 rue Denis Papin,  
Juoy le Moutier 
95031 Cergy Pontoise, France 

Muster: Alle Reservefallschirme der Firma PdF die im Zeitraum  
vom 01. Jan. 1987 bis zum 28. Feb. 1989 hergestellt wurden 

Geräte-Nr.: 87 01 001  bis 89 02 XXX 
Technische Mitteilung des Herstellers: No. 2/2003 v. 19.12.2003 
 
Hintergrund: 
Es wurden bei einer Minimax 5 Reserve gebrochene Stiche der Steuerleinenanlenkung  
am Fallschirm festgestellt.  
 
Anweisung: 
Alle Reserve-Fallschirme der Firma Parachutes de France,  
die im Zeitraum 01. Jan. 1987 bis zum 28. Feb.1989 hergestellt wurden,  
sind mit Bekanntmachung dieser Sicherheitsmitteilung ohne spezielle Überprüfung 
für den Sprungbetrieb gesperrt. 
 
Maßnahme: 
Alle betroffenen Reservefallschirme sind vor dem nächsten Sprung  
durch einen Fallschirmtechniker zu überprüfen. 
Der Fallschirmtechniker hat die Überprüfung gem. PdF Safety Bulletin no.2/2003,  
welches als Anlage beigefügt ist, durchzuführen und entsprechend zu dokumentieren. 
 
Reservefallschirme die das Bild Figure A aufweisen (selbst wenn das Nahtbild oder das 
Gewebe unbeschädigt aussehen) sind mit der Bezeichnung „BS PdF No2-2003 Grounded“  
auf dem Typenschild zu kennzeichnen. 
 

 



 

 

 
 
Es wurden im betroffenen Herstellungszeitraum auch andere Vernähungsarten  
der Steuerleinenanlenkung vorgenommen (siehe Figure B) 
 

 
 
 
Diese Vernähungen sind unkritisch und dementsprechend nach der Überprüfung wieder für 
den Betrieb zugelassen. Der Reservefallschirm ist in diesem Fall mit der Bezeichnung  
„BS PdF No2-2003 Airworthy“ auf dem Typenschild zu versehen.  
Die Überprüfung ist zu dokumentieren. 
 
 
 
 
Anlage: Original BS von PdF 
 
 
Anmerkung für Techniker: 
Bitte Rücksende-Formular für PdF beachten! (siehe Anhang) 
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